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54/57. Die Gefahr der Verbreitung von Kernwaffen im 
Nahen Osten 

 Die Generalversammlung, 

 eingedenk ihrer einschlägigen Resolutionen, 

 Kenntnis nehmend von den einschlägigen Resolutionen, 
welche die Generalkonferenz der Internationalen Atomener-
gie-Organisation verabschiedet hat, zuletzt Resolution 
GC(43)/RES/23 vom 1. Oktober 1999, 

 sich dessen bewusst, dass die Verbreitung von Kernwaffen in 
der Nahostregion eine schwere Bedrohung des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit darstellen würde, 

 in Anbetracht dessen, dass alle kerntechnischen Anlagen in 
der Nahostregion umgehend den umfassenden Sicherungsmaß-
nahmen der Internationalen Atomenergie-Organisation unterstellt 
werden müssen, 

 unter Hinweis auf die Resolution über den Nahen Osten, die 
am 11. Mai 1995 von der Konferenz von 1995 der Vertragspar-
teien zur Überprüfung und Verlängerung des Vertrags über die 
Nichtverbreitung von Kernwaffen verabschiedet wurde141, worin 
die Konferenz mit Besorgnis feststellte, dass es im Nahen Osten 
nach wie vor kerntechnische Anlagen gibt, die nicht den Siche-
rungsmaßnahmen unterstellt sind, erneut erklärte, wie wichtig die 
rasche Verwirklichung des weltweiten Beitritts zu dem Vertrag142 
ist, und alle Staaten im Nahen Osten aufforderte, soweit noch 
nicht geschehen, dem Vertrag ausnahmslos möglichst bald beizu-
treten und alle ihre kerntechnischen Anlagen den umfassenden 
Sicherungsmaßnahmen der Internationalen Atomenergie-Organi-
sation zu unterstellen, 

 sowie unter Hinweis auf den Beschluss über die Grundsätze 
und Ziele der Nichtverbreitung von Kernwaffen und der nuklea-
ren Abrüstung, der am 11. Mai 1995 von der Konferenz von 
1995 der Vertragsparteien zur Überprüfung und Verlängerung des 
Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen verabschie-
det wurde141, worin sich die Konferenz nachdrücklich für den 
weltweiten Beitritt zu dem Vertrag als eine Frage von dringen-
dem Vorrang ausgesprochen und alle Staaten, die noch nicht Ver-
tragspartei sind, aufgefordert hat, dem Vertrag möglichst bald 
beizutreten, insbesondere diejenigen Staaten, die kerntechnische 
Anlagen betreiben, die nicht den Sicherungsmaßnahmen unter-
stellt sind, 

 feststellend, dass seit der Verabschiedung der Resolution 
51/48 der Generalversammlung vom 10. Dezember 1996 Israel 
der einzige Staat im Nahen Osten ist, der noch nicht Partei des 
Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen ist, 

 besorgt über die Gefahr, die die Verbreitung von Kernwaffen 
für die Sicherheit und Stabilität in der Nahostregion darstellt, 
 
141 Siehe 1995 Review and Extension Conference of the Parties to the Treaty on 
the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Part I 
(NPT/CONF.1995/32 (Teil I)), Anhang. 
142 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 729, Nr. 10485. 

 betonend, wie wichtig die Ergreifung vertrauensbildender 
Maßnahmen, insbesondere die Schaffung einer kernwaffenfreien 
Zone im Nahen Osten, für die Festigung von Frieden und Sicher-
heit in der Region und die Konsolidierung des weltweiten Nicht-
verbreitungsregimes ist, 

 feststellend, dass der Vertrag über das umfassende Verbot 
von Nuklearversuchen143 verabschiedet und von einhundertfünf-
undfünfzig Staaten, so auch einer Reihe von Staaten der Region, 
unterzeichnet worden ist, 

 1. fordert den einzigen Staat in der Region, der noch nicht 
Vertragspartei des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kern-
waffen142 ist, auf, dem Vertrag ohne weitere Verzögerungen bei-
zutreten und Kernwaffen weder zu entwickeln, herzustellen, zu 
erproben noch auf andere Weise zu erwerben, auf den Besitz von 
Kernwaffen zu verzichten und als eine wichtige vertrauensbil-
dende Maßnahme zwischen allen Staaten der Region und als ei-
nen Schritt auf dem Weg zur Festigung des Friedens und der Si-
cherheit seine gesamten nicht den Sicherungsmaßnahmen unter-
stellten kerntechnischen Anlagen den umfassenden Sicherungs-
maßnahmen der Internationalen Atomenergie-Organisation zu 
unterstellen; 

 2. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung über die Durchführung die-
ser Resolution Bericht zu erstatten; 

 3. beschließt, den Punkt "Die Gefahr der Verbreitung von 
Kernwaffen im Nahen Osten" in die vorläufige Tagesordnung ih-
rer fünfundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 54/58 

Auf der 69. Plenarsitzung am 1. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschiedet, 
auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/567)  

54/58. Übereinkommen über das Verbot oder die Be-
schränkung des Einsatzes bestimmter konven-
tioneller Waffen, die übermäßige Leiden verur-
sachen oder unterschiedslos wirken können 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 53/81 vom 4. Dezember 
1998 und ihre früheren Resolutionen betreffend das Überein-
kommen über das Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes 
bestimmter konventioneller Waffen, die übermäßige Leiden ver-
ursachen oder unterschiedslos wirken können144, 

 mit Genugtuung verweisend auf die am 10. Oktober 1980 er-
folgte Verabschiedung des Übereinkommens samt dem Protokoll 
über nichtentdeckbare Splitter (Protokoll I)144, dem Protokoll 
über das Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes von Mi-
nen, Sprengfallen und anderen Vorrichtungen (Protokoll II)144 
sowie dem Protokoll über das Verbot oder die Beschränkung des 

 
143 Siehe Resolution 50/245. 
144 Siehe The United Nations Disarmament Yearbook, Vol. 5: 1980 (Veröffent-
lichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.81.IX.4), Anhang VII. 
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Einsatzes von Brandwaffen (Protokoll III)144, die am 2. De-
zember 1983 in Kraft traten, 

 sowie mit Genugtuung verweisend auf die Verabschiedung 
des Protokolls über blindmachende Laserwaffen (Proto-
koll IV)145 am 13. Oktober 1995 und die Verabschiedung des ge-
änderten Protokolls über das Verbot oder die Beschränkung des 
Einsatzes von Minen, Sprengfallen und anderen Vorrichtungen 
(Protokoll II)146 am 3. Mai 1996 durch die Konferenz der Ver-
tragsstaaten zur Überprüfung des Übereinkommens über das 
Verbot oder die Beschränkung bestimmter konventioneller Waf-
fen, die übermäßige Leiden verursachen oder unterschiedslos 
wirken können, 

 unter Hinweis darauf, dass die Vertragsstaaten auf der Über-
prüfungskonferenz erklärt haben, dass sie sich verpflichten, sich 
weiter mit dem Protokoll II zu befassen, um sicherzustellen, dass 
den Überlegungen in Bezug auf die darin erfassten Waffen 
Rechnung getragen wird, und dass sie die Bemühungen der Ver-
einten Nationen und anderer Organisationen unterstützen wür-
den, sich mit allen Problemen im Zusammenhang mit Landminen 
auseinanderzusetzen, 

 sowie unter Hinweis auf die Rolle, die das Internationale 
Komitee vom Roten Kreuz bei der Ausarbeitung des Überein-
kommens und der dazugehörigen Protokolle gespielt hat, 

 mit Genugtuung über die zusätzlichen Ratifikationen und An-
nahmen des Übereinkommens beziehungsweise die Beitritte zu 
diesem sowie über die Ratifikationen und Annahmen des geän-
derten Protokolls II und des Protokolls IV beziehungsweise die 
Beitritte zu diesen, 

 feststellend, dass nach Artikel 8 des Übereinkommens Konfe-
renzen einberufen werden können, um Änderungen des Überein-
kommens oder eines dazugehörigen Protokolls zu prüfen, zusätz-
liche Protokolle über andere Kategorien konventioneller Waffen, 
die durch die bestehenden Protokolle nicht erfasst sind, zu prüfen 
oder die Tragweite und die Anwendung des Übereinkommens 
und der dazugehörigen Protokolle zu überprüfen und etwaige 
Änderungsvorschläge oder Vorschläge für zusätzliche Protokolle 
zu prüfen, 

 erfreut über den von der Überprüfungskonferenz in ihrer 
Schlusserklärung147 am 3. Mai 1996 verabschiedeten Beschluss, 
spätestens im Jahr 2001 eine Überprüfungskonferenz einzuberu-
fen, 

 feststellend, dass im Einklang mit Artikel 13 des geänderten 
Protokolls II jährlich eine Konferenz der Vertragsstaaten dieses 
Protokolls zwecks Konsultationen und Zusammenarbeit in allen 
das Protokoll betreffenden Fragen abgehalten wird, 

 sowie feststellend, dass die vorläufige Geschäftsordnung der 
ersten Jahreskonferenz der Vertragsstaaten des geänderten Proto-

 
145 CCW/CONF.I/16 (Teil I), Anhang A. 
146 Ebd., Anhang B. 
147 Ebd., Anhang C. 

kolls II vorsieht, dass Nichtvertragsstaaten des Protokolls, das In-
ternationale Komitee vom Roten Kreuz und interessierte nicht-
staatliche Organisationen zur Teilnahme an der Konferenz einge-
laden werden können, 

I 

 1. bringt ihre Befriedigung darüber zum Ausdruck, dass 
das Protokoll über blindmachende Laserwaffen (Protokoll IV)145 
am 30. Juli 1998 in Kraft getreten ist, empfiehlt es allen Staaten 
zur Beachtung, damit diesem Rechtsinstrument möglichst bald 
möglichst viele Staaten beitreten, und fordert insbesondere alle 
Vertragsstaaten des Übereinkommens über das Verbot oder die 
Beschränkung des Einsatzes bestimmter konventioneller Waffen, 
die übermäßige Leiden verursachen oder unterschiedslos wirken 
können144 auf, soweit noch nicht geschehen, ihre Zustimmung 
zum Ausdruck zu bringen, durch das Protokoll gebunden zu sein; 

 2. begrüßt das Inkrafttreten des geänderten Protokolls 
über das Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes von 
Minen, Sprengfallen und anderen Vorrichtungen (Protokoll II)146 
am 3. Dezember 1998 und fordert insbesondere alle Vertrags-
staaten des Übereinkommens auf, soweit noch nicht geschehen, 
ihre Zustimmung zum Ausdruck zu bringen, durch das Protokoll 
gebunden zu sein; 

 3. nimmt davon Kenntnis, dass die erste Jahreskonferenz 
der Vertragsstaaten des geänderten Protokolls II im Einklang mit 
dessen Artikel 13 vom 15. bis 17. Dezember 1999 stattfinden 
wird, und begrüßt in diesem Zusammenhang den Erfolg des Vor-
bereitungstreffens, das die Vertragsstaaten am 25. und 26. Mai 
1999 abgehalten haben; 

II 

 1. fordert alle Vertragsstaaten auf, soweit noch nicht ge-
schehen, dem Generalsekretär in seiner Eigenschaft als Verwah-
rer des Übereinkommens über das Verbot oder die Beschränkung 
des Einsatzes bestimmter konventioneller Waffen, die übermäßi-
ge Leiden verursachen oder unterschiedslos wirken können144 
und der dazugehörigen Protokolle ihre Zustimmung zu notifizie-
ren, durch das Protokoll über blindmachende Laserwaffen (Pro-
tokoll IV)145 und das geänderte Protokoll über das Verbot oder 
die Beschränkung des Einsatzes von Minen, Sprengfallen und 
anderen Vorrichtungen (Protokoll II)146 gebunden zu sein; 

 2. begrüßt die Abhaltung der ersten Jahreskonferenz der 
Vertragsstaaten des geänderten Protokolls II vom 15. bis 17. De-
zember 1999, im Einklang mit dessen Artikel 13; 

 3. fordert alle Vertragsstaaten des geänderten Protokolls II 
auf, sich auf der Konferenz unter anderem mit der Frage der Ab-
haltung der zweiten Jahreskonferenz im Jahr 2000 zu befassen; 

 4. ersucht den Generalsekretär, die notwendige Unterstüt-
zung und die erforderlichen Dienste für die zweite Jahreskonfe-
renz der Vertragsstaaten des geänderten Protokolls II und für den 
Vorbereitungsausschuss der Konferenz zur Verfügung zu stellen; 
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III 

 1. erinnert an den Beschluss der Vertragsstaaten des 
Übereinkommens über das Verbot oder die Beschränkung des 
Einsatzes bestimmter konventioneller Waffen, die übermäßige 
Leiden verursachen oder unterschiedslos wirken können144, spä-
testens im Jahr 2001 die nächste Überprüfungskonferenz abzu-
halten, in deren Vorfeld der Vorbereitungsausschuss zusam-
mentritt; 

 2. ersucht den Generalsekretär, die notwendige Unterstüt-
zung und die erforderlichen Dienste, einschließlich Kurzproto-
kollen, für die zweite Überprüfungskonferenz der Vertragsstaaten 
des Übereinkommens und für den Vorbereitungsausschuss der 
Überprüfungskonferenz zur Verfügung zu stellen; 

 3. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, soweit nicht be-
reits geschehen, alles zu tun, um möglichst bald Vertragsparteien 
des Übereinkommens und der dazugehörigen Protokolle und ins-
besondere des geänderten Protokolls über das Verbot oder die 
Beschränkung des Einsatzes von Minen, Sprengfallen und ande-
ren Vorrichtungen (Protokoll II)146 zu werden, damit diesem 
Rechtsinstrument möglichst bald möglichst viele Staaten beitre-
ten, und fordert die Nachfolgestaaten auf, geeignete Maßnahmen 
zu ergreifen, damit schließlich alle Staaten Vertragsparteien die-
ser Rechtsinstrumente werden; 

 4. ersucht den Generalsekretär in seiner Eigenschaft als 
Verwahrer des Übereinkommens und der dazugehörigen Proto-
kolle, die Generalversammlung auch weiterhin regelmäßig über 
Ratifikationen und Annahmen des Übereinkommens und der da-
zugehörigen Protokolle beziehungsweise Beitritte zu denselben 
zu unterrichten; 

 5. beschließt, den Punkt "Übereinkommen über das Ver-
bot oder die Beschränkung des Einsatzes bestimmter konventio-
neller Waffen, die übermäßige Verletzungen verursachen oder 
unterschiedslos wirken können" in die vorläufige Tagesordnung 
ihrer fünfundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 54/59 

Auf der 69. Plenarsitzung am 1. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschiedet, 
auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/568)  

54/59. Festigung von Sicherheit und Zusammenarbeit in 
der Mittelmeerregion 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen zu diesem 
Thema, namentlich die Resolution 53/82 vom 4. Dezember 1998, 

 erneut erklärend, dass die Festigung und Förderung des Frie-
dens, der Sicherheit und der Zusammenarbeit in der Mittelmeer-
region in erster Linie Sache der Mittelmeerländer ist, 

 eingedenk aller früheren Erklärungen und Verpflichtungen 
sowie aller Initiativen, die von den Anrainerstaaten bei den jüng-

sten Gipfeltreffen, Ministertreffen und in verschiedenen Foren 
betreffend die Frage der Mittelmeerregion ergriffen worden sind, 

 in Anbetracht dessen, dass die Sicherheit im Mittelmeerraum 
unteilbar ist und dass eine bessere Zusammenarbeit zwischen den 
Mittelmeerländern, die auf die Förderung der wirtschaftlichen 
und sozialen Entwicklung aller Völker der Region gerichtet ist, 
wesentlich zu Stabilität, Frieden und Sicherheit in der Region 
beitragen wird, 

 sowie in Anbetracht der bisherigen Bemühungen der Mittel-
meerländer und ihrer Entschlossenheit, den Prozess des Dialogs 
und der Konsultationen zu intensivieren, mit dem Ziel, die im 
Mittelmeerraum bestehenden Probleme zu lösen und die Ursa-
chen von Spannungen und die sich daraus ergebende Bedrohung 
von Frieden und Sicherheit zu beseitigen, sowie ihres zunehmen-
den Bewusstseins der Notwendigkeit weiterer gemeinsamer Be-
mühungen zur Stärkung der wirtschaftlichen, sozialen, kulturel-
len und umweltbezogenen Zusammenarbeit in der Region, 

 ferner in Anbetracht dessen, dass die positiven Entwicklun-
gen in der ganzen Welt, insbesondere in Europa, im Maghreb 
und im Nahen Osten, die Aussichten auf eine engere, alle Berei-
che umfassende Zusammenarbeit zwischen den europäischen 
Ländern und den Mittelmeerländern verbessern können, 

 erneut erklärend, dass alle Staaten gehalten sind, zur Stabili-
tät und Prosperität der Mittelmeerregion beizutragen, und dass 
sie sich verpflichtet haben, die Ziele und Grundsätze der Charta 
der Vereinten Nationen sowie die Bestimmungen der Erklärung 
über völkerrechtliche Grundsätze für freundschaftliche Bezie-
hungen und Zusammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang 
mit der Charta der Vereinten Nationen148 zu achten, 

 Kenntnis nehmend von den Friedensverhandlungen im Nahen 
Osten, die umfassend sein und einen geeigneten Rahmen für die 
friedliche Beilegung strittiger Fragen in der Region vorgeben 
sollten, 

 mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die anhaltende Span-
nung und die Fortdauer der militärischen Aktivitäten in Teilen 
des Mittelmeerraums, die die Bemühungen um die Festigung von 
Sicherheit und Zusammenarbeit in der Region behindern, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs149, 

 1. erklärt erneut, dass die Sicherheit im Mittelmeerraum 
eng mit der europäischen Sicherheit sowie mit dem Weltfrieden 
und der internationalen Sicherheit verknüpft ist; 

 2. bringt ihre Genugtuung über die von den Mittelmeer-
ländern auch weiterhin unternommenen Bemühungen zum Aus-
druck, aktiv zur Beseitigung aller Spannungsursachen in der Re-
gion sowie zur Förderung gerechter und dauerhafter, mit friedli-
chen Mitteln herbeigeführter Lösungen der in der Region fortbe-
stehenden Probleme beizutragen und somit den Abzug fremder 
Besatzungstruppen sicherzustellen und die Souveränität, Unab-
 
148 Resolution 2625 (XXV), Anlage. 
149 A/54/261. 




